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FORMATE

Zeitschriftenformat 210 x 297 mm DIN A4
Anschnitt 216 x 303 mm
Satzspiegel 186 x 260 mm

ANZEIGENPREISE – (4-farbig)

1/1 Seite 4c 186 x 260 mm € 5.300,00
1/2 Seite 4c (hoch) 92 x 260 mm € 2.950,00

(quer) 186 x 125 mm
1/3 Seite 4c (hoch) 62 x 260 mm € 2.000,00

(quer) 186 x 87 mm
1/4 Seite 4c (hoch) 92 x 125 mm € 1.750,00

(quer) 186 x 60 mm
Stopper 4c 85 x 85 mm € 1.150,00

Titelseite */*** 180 x 190 mm € 6.900,00
2. Umschlagseite € 5.600,00
3. Umschlagseite € 5.600,00
4. Umschlagseite € 5.800,00

1/1 Seite PR-Anzeige € 5.700,00

ERSCHEINUNGSTERMINE / AUFLAGE

12. Februar 12. März 16. April
14. Mai 11. Juni 17. September 
15. Oktober 12. November 

mit jeweils 38.000 Exemplaren pro Auflage1

ANZEIGENSCHLUSS

3 Wochen vor Erscheinen

NACHLÄSSE

3 Anzeigen: 5% 2 Seiten: 5%               
6 Anzeigen: 7% 6 Seiten: 7%

12 Anzeigen: 10% 12 Seiten: 10%
AE-Provision: 10%

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Vorauszahlung 3% Skonto
Innerhalb 8 Tagen 2% Skonto
30 Tage rein netto

Zielgruppe: Zahnarztpraxen in Deutschland, Industrie und Handel 

BEILAGEN

auf Anfrage 

EINHEFTER

2-seitig* (216 x 305 mm**) je 1.000 € 159,00 
2-seitig* (Koop-Einhefter) je 1.000 € 235,00

AUF DIE TITELSEITE GEKLEBTE POSTKARTE

inkl. Postgebühr je 1.000 € 95,00 

AUF EINE ANZEIGE GEKLEBTE POSTKARTE

inkl. Postgebühr je 1.000 € 75,00 

Preisliste Nr. 33 vom 15. Oktober 2009 · Alle Preise zzgl. MwSt.

  * werden nicht rabattiert   ** davon am Kopf 5 mm Beschnitt   ***keine AE-Provision  1 Verlagsangabe

DENTALSPIEGEL



FORMATE

Zeitschriftenformat 120 x 190 mm 
Anschnitt 126 x 196 mm
Satzspiegel 90 x 170 mm

ANZEIGENPREISE 

1/1 Seite s/w 170 x 90 mm € 975,00
1/2 Seite s/w 85 x 90 mm € 505,00
1/3 Seite s/w 60 x 90 mm € 380,00
1/4 Seite s/w 40 x 90 mm € 295,00

FARBZUSCHLÄGE* JE FARBE

Euroskala 1/2 - 1/1 Seite € 255,00
1/4 - 1/3 Seite € 125,00

ERSCHEINUNGSTERMINE / AUFLAGE

Oktober 2010

geplante Auflage 2.000 Exemplare 

ANZEIGENSCHLUSS

6 Wochen vor Erscheinen

NACHLÄSSE

3 Anzeigen: 10%

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Vorauszahlung 3% Skonto
Innerhalb 8 Tagen 2% Skonto
30 Tage rein netto

DENTAL ALMANACH 2010/2011
Zielgruppe: Zahnarztpraxen, Industrie und Handel, weltweit

2009 · Alle Preise zzgl. MwSt. * werden nicht rabattiert



DATENFORMATE

• EPS-PDF-Daten aus Mac/PC 
gängigen DTP-Programmen

• Bildauflösung min. 300 dpi
• CMYK
• keine DCS-Bilder
• Schriften möglichst in Pfade 

bzw. Kurven umwandeln

Druckverfahren

Offsetdruck, 70er Raster

ALLGEMEINE HINWEISE

Schicken Sie uns bitte per Fax +49/(0)89/82 99 47-16
Ihren Anzeigenauftrag mit der Kopie des Motives und
geben Sie den von Ihnen vergebenen Dateinamen an.
Der Dateiname muss Rückschlüsse auf den Auftrag -
geber zulassen! (z. B. Kundenname_Medium_Ausgabe)

Bitte geben Sie an, mit welchem Medium Sie Ihre
Anzeige übermitteln wollen (ISDN oder CD-ROM).

DIGITALE DATENÜBERMITTLUNG

Bitte erfragen Sie die ISDN-Nummer im Verlag:
Telefon: +49/(0)89/82 99 47-0

VERLAGSANSCHRIFT

FranzMedien GmbH E-Mail: info@FranzMedien.com
Im Ikaruspark / Lilienthalstraße 3 Internet: www.FranzMedien.com
82178 Puchheim bei München
Telefon +49/(0)89/82 99 47-0
Telefax +49/(0)89/82 99 47-16

TECHNISCHE ANGABEN / VERLAGSANGABEN
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1. „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Ge schäfts be din gun gen ist der
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer bungs trei benden in
einer Druck schrift zum Zwecke der Verbreitung.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Ver trags abschluss ab zu -
wickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt,
so ist der Auftrag innerhalb eines Jah res seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwick eln, sofern
die erste An zei ge innerhalb der in Satz 1 ge nann ten Frist abgerufen und ver öf fent licht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.
2 genannten Frist auch über die im Auf trag ge nann te Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen
abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu ver treten hat, so hat
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts   pflichten, den Unter schied zwischen
dem bewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach  lass dem Verlag
zu er statten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nicht erfüllung auf höherer Ge walt im Risiko be -
reich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Milli meter zei len dem Preis ent -
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Num mern, be stimm ten
Aus gaben oder an bestimmten Plätzen der Druck schrift wird keine Gewähr geleistet, es sei
denn, dass der Auf traggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig ge -
macht hat. Bei rubrizierten Anzeigen gewährleistet der Verlag den Ab druck in der jeweiligen
Rubrik, ohne dass dies der ausdrücklichen Ver ein barung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an
andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Ge stal tung nicht als
Anzeigen er kenn bar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige” deutlich kennt-
lich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Ab rufe im Rahmen eines
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder techni schen Form
nach einheitlichen Grundsätzen des Ver la ges abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich bestätig-
ten Aufträgen können Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt nach
pflichtgemäßem Er mes sen des Verlages gegen Gesetze, behördliche Be stimm ungen oder die
guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt für
Aufträge, die bei Ge schäfts stel len, An nahme stel len oder Vertretern aufgegeben werden. Bei -
lagen auf träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mus ters der Bei lage und deren Billi -
gung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zei tung oder Zeit schrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, wer den nur
nach Absprache mit dem Verlag an ge nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck unter la gen oder
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädig-
te Druck unterlagen fordert der Ver lag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck unter lagen gegebe-
nen Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un rich tigem oder bei unvoll-
ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zah lungs min derung oder eine einwandfreie
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.
Lässt der Ver lag eine ihm hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat der
Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Schadens er satzansprüche aus Un  mög lichkeit der Leis tung,
aus Verzug, aus positiver For de rungs ver letzung, aus Ver schulden bei Ver trags ab schluss und
aus unerlaubter Hand lung sind – auch bei telefoni scher Auftragserteilung – aus geschlossen,
es sei denn, sie be ruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetz-
lichen Vertreters oder eines Er fül lungs gehilfen. Weitergehende Haf tun gen für den Verlag sind
ausgeschlossen. Re kla ma tio nen müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rech nung
und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf trag geber trägt die
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber
den ihm rechtzeitig übermittelten Probe abzug nicht innerhalb der ge setz lichen Frist zurück, so
gilt die Ge neh mi gung zum Druck als erteilt.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der An zei ge üb -
liche, tatsächliche Abdruckhöhe der Be rech nung zu Grun de gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rech nung und Beleg sofort,
möglichst aber vierzehn Tage nach Ver öffent lichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist
innerhalb der aus der Preis liste er sicht lichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist
zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vor aus zah lung ver-
einbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste ge währt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen lt. Preis liste sowie die Ein zieh -
ungs kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah lungs ver zug die weitere Aus füh rung des lau-
fenden Auf trages bis zur Be zah lung zurückstellen und für die restlichen An zei gen Voraus zah -
lung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zwei fel an der Zah lungs fähigkeit des Auftraggebers
ist der Verlag be rech tigt, auch während der Laufzeit eines An zei gen ab schlus ses das Er schei -
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ur sprüng  lich vereinbartes Zah lungs ziel von der
Vor aus zahlung des Be trages und von dem Aus gleich offenstehender Rech nungs be träge
abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Um fang
des Anzeigenauftrages werden An zei gen aus schnitte, Belegseiten oder vollstän di ge Be leg -
nummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine

rechtsverbindliche Be scheini gung des Verlages über die Ver öffent lich ung und Ver brei tung der
Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeich nungen sowie für vom
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur sprüng lich vereinbar-
ter Aus füh rungen hat der Auf trag ge ber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preis min de rung hergeleitet werden,
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten An zei ge beginnenden In ser tions jahres die in
der Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine
Auflage nicht zu ge sichert ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fach zeit schrif ten gegebe-
nenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auf la ge des vergangenen Ka len der jahres
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preis min derung berechtigter
Mangel, wenn sie
bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.
bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v.H.
beträgt.
Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadens er satz an sprü che ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auf trag geber von dem Ab sin ken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis
gegeben hat, dass dieser vor Er schei nen der Anzeige vom Vertrag zurück treten könnte.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und recht zeitige Wei ter gabe der
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf manns an. Er übernimmt darüber hinaus keine
Haftung. Ein schreib briefe und Eil brie fe auf Ziffernanzeigen werden nur auf normalem Post wege
weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffern an zeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zu schrif ten,
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernich tet. Wert volle Unterlagen sendet der Verlag
zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des
Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Aus schal tung von Miss ge brauch
des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiter leitung von ge schäft lichen An prei sun -
gen und Ver mitt lungs an geboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
19. Matern werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ab lauf des Auftrages.
20. Bei Nichtigkeit einer Klausel bleibt die Wirksamkeit der übrigen Be stimm ungen unberührt.
21. Erfüllungsort ist Gerichtsstand Puchheim, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vor-
sieht, das Hauptbüro des Verlages. Auch für das Mahn verfahren sowie für den Fall, dass der
Wohnsitz oder ge wöhn liche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klage er hebung
unbekannt ist, ist als Gerichtsstand Puchheim vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auf trag ge ber die allgemeinen und die
zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preis liste des Verlages an.
b) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der An zei gen texte die ge schäfts üb liche
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auf trag gebern irregeführt wird.
c) Voraussetzung für eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist, dass der Auftrag un -
mittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird und Text bzw. Druck unterlagen auch von ihm ge lie -
fert werden. Die Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren An ge bo ten,
Verträgen und Abrechnungen mit den Wer bungs trei ben den an die Preisliste des Verlages zu
halten. Die vom Ver lag gewährte Mittlerprovision darf an die Auftraggeber weder ganz noch
teilweise weitergegeben werden.
d) Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines
Jahres erscheinenden Anzeigen eines Wer bungs trei ben den gewährt. Die Frist be ginnt mit dem
Erscheinen der ersten An zei ge. Die Be le gung von Bezirks- bzw. Teil aus ga ben oder sonstigen
Ver lags druck schrif ten mit eigenen Preisen gilt als ge sonderter Auf trag, für die betreffende
Ausgabe oder Kom bi na tion ist ein ge son derter Ab schluss zu tätigen.
e) Der Werbungstreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Ab nah me
von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen
Ab schluss getätigt hat, der auf Grund der Preisliste zu einem Nach lass von vornherein berech-
tigt. Die An sprü che auf Nachvergütung oder Nach be las tung entfallen, wenn sie nicht binnen
drei Monaten nach Ablauf des Abschlussjahres geltend ge macht werden.
f) Nicht sofort erkennbare Mängel der Druckunterlagen, die erst beim Druck  vorgang deutlich
werden, begründen für die Auftraggeber keinen An spruch auf Zah lungs min de rung oder Ersatz
wegen ungenügenden Ab drucks.
g) Unterläuft bei der Wiederholung einer Anzeige der gleiche Fehler wie in der ersten Ver -
öffentlichung, so sind Ansprüche auf Zah lungs minderung oder Ersatz ausgeschlossen, wenn
der Auf trag geber nach der ersten Ver öffent lichung nicht sofort reklamiert hat.
h) Platzierungswünsche werden nach den gegebenen Möglichkeiten be rück sichtigt. Die Aus -
wahl bestimmter Textseiten und ein Aus schluss von Wettbewerbsanzeigen können nicht ver-
bindlich vereinbart werden.
i) Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit von Text und Bild der An zei ge übernimmt der
Auftraggeber die Haftung; er hat den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustel len. Der Auf trag -
ge ber ist ver pflich tet, die Kos ten der Veröffentlichung einer Gegen dar stel  lung, die sich auf tat-
sächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu erstatten, und zwar nach
Maßgabe der jeweils gültigen Preisliste.
j) Bei Fließsatzanzeigen besteht kein Anspruch auf Belegausschnitt. Bei Wie der ho lungs -
anzeigen erhält der Auftraggeber einen An zei gen aus schnitt nur von der ersten An zei ge.
k) Änderungen der Anzeigenpreisliste werden mit dem Zeitpunkt des In kraf t tretens auch für
laufende Aufträge wirksam, sofern nicht ausdrück lich eine andere Vereinbarung ge troffen ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften (Stand 09/2004)


